
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Wie schon in den letzten Jahren findet auch heuer wiederum die Aktion 
 

 

 
 

in unserer Gemeinde statt. 
 

Eingeschlossen in diese Aktion sind alle 40- bis 80-jährigen MitbürgerInnen. 
 
   In der Kalenderwoche 8 vom 19.02. – 25.02.2024 erhalten diese Personen den Probe-  
   behälter samt Gebrauchsanweisung und einem ausführlichen Informationsschreiben der  
   Gemeinde. 
 

   Die Proben sollten in der Zeit vom 04.03.-15.03.2024 vorgenommen werden. 

         
Die Probenbehälter werden in der Kalenderwoche 10 + 11 

         vom 04.03. - 15.03.2024 
         im Gemeindeamt gesammelt – d.h. die Proben  sind in 

diesem Zeitraum im Gemeindeamt abzugeben. 
 

    Die Übergabe an die Gemeindeärztin erfolgt laufend nach  
    Einlangen der Proben.  
 

Natürlich steht es jedem frei an der Aktion teilzunehmen. 
 

Im Sinne der persönlichen Gesundheitsvorsorge wird jedoch die Teilnahme aus-
ausdrücklich empfohlen.  
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2. Stück 
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A - 7474 
    Deutsch -Schützen 

        Untere Hauptstr. 24  

 
Kontakt: 

 
Tel: 03365/2225 
Fax: 2225 – 4 
 

 
post@deutsch-

schuetzen-

eisenberg.bgld.gv.at 

Nachrichten

„Burgenland gegen Dickdarmkrebs“ 

Dickdarmkrebs - Vorsorgeaktion 

https://www.google.at/imgres?imgurl=http://burgenland.orf.at/static/images/site/oeka/20111146/darmkrebsvorsorge_test.5019447.jpg&imgrefurl=http://burgenland.orf.at/news/stories/2509362/&docid=l5razg3aAnxD8M&tbnid=KZS7pVRtOn79IM:&w=472&h=266&ei=5ELiUre3MqOl0QXmsYD4CQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 

  

 

 

Richtlinien des Burgenländischen Müllverbandes für die abgabenrechtliche Behandlung von 

Sozialfällen 

Beitragspflichtige sind grundsätzlich die Grundstückseigentümer. 

Miteigentümer schulden die Beiträge zur ungeteilten Hand.  

Der Müllbehandlungsbeitrag kann auf Antrag des(r) Beitragspflichtigen ganz oder zum Teil 
nachgesehen werden, wenn die Einhebung nach der Lage des Falles unbillig wäre. 
Eine Unbilligkeit wird dann angenommen, wenn die Einhebung des Beitrages die Existenz des(r) 
Beitragspflichtigen oder seiner Familie gefährdet. 

 
A. GÄNZLICHE NACHSICHT VON MÜLLBEHANDLUNGSBEITRÄGEN BEI BESONDEREN 

HÄRTEFÄLLEN 

Voraussetzungen für diese abgabenrechtliche Maßnahme sind:  
• Antrag des(r) Beitragspflichtigen. 
• Besondere Notlage des(r) Beitragspflichtigen muss nach eingehender Überprüfung der 
      Vermögens-, Familien- und Einkommensverhältnisse durch den BMV erwiesen sein. 
• Das Gesamteinkommen der im Haushalt des(r) Beitragspflichtigen lebenden Personen darf die 

Richtsätze des BMV nicht übersteigen. 
 

 Die Richtsätze des BMV betragen ab 1.1.2024 
• EINPERSONENHAUSHALT Nachsicht des Müllbehandlungsbeitrages........ €    679,00 
• ZWEIPERSONENHAUSHALT Nachsicht des Müllbehandlungsbeitrages..... € 1.026,00  
 

Leben im Haushaltsverband unversorgte Kinder, so erhöhen sich die Richtsätze pro Kind um 10,7 % 
des Richtsatzes für Einpersonenhaushalte. Bei Lehrlingen erhöhen sich diese Richtsätze um weitere 
€ 133,00 pro Lehrling. 

 

  
B. TEILWEISE NACHSICHT DES MÜLLBEHANDLUNGSBEITRAGES FÜR AUSGLEICHS 

ZULAGENEMPFÄNGER 

Sind die Voraussetzungen nach A. nicht gegeben, so kann bei Zutreffen der folgenden Voraussetzungen 
wenigstens ein Teil des Müllbehandlungsbeitrages durch Abschreibung nachgesehen werden. 
 

• Antrag des(r) Beitragspflichtigen. 
• Beitragspflichtige(r) ist(sind) Empfänger einer Ausgleichszulage gemäß den 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. 
• Beitragspflichtige(r) ist(sind) entweder alleinstehend oder lebt(en) im gemeinsamen Haushalt mit 

Personen, deren berücksichtigungswürdiges Einkommen 43 % des Ausgleichszulagen-Richtsatzes 
für Alten-, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension nicht übersteigt. 

• Leben Ehegatten im gemeinsamen Haushalt, ist für die Prüfung der Voraussetzungen um teilweise 
Nachsicht der Ehepaar-Richtsatz heranzuziehen. 

• Die Vermögens-, Familien- und Einkommensverhältnisse des(r) Beitragspflichtigen und aller im 
Haushalt lebenden Personen rechtfertigen die teilweise Beitragsnachsicht. 

 
Treffen diese Voraussetzungen zu, kann den Beitragspflichtigen ein Drittel des jährlichen 
Müllbehandlungsbeitrages durch Abschreibung nachgesehen werden. 
 
Beantragungsformulare sind beim Gemeindeamt erhältlich. 
 
Nähere Auskünfte erhalten Sie auch beim Bgld.Müllverband, 7350 Oberpullendorf, Rottwiese 65, 
Tel:02612/42482, Telefax:02612/42482-18, e-mail:office@bmv.at,  Internet:www.bmv.at      
 
 

 

Bgld. Müllverband 

tel:02612/42482


 
 
 
 
 
Was ist vor und nach der Geburt eines Kindes wichtig?  
Welche finanziellen Leistungen gibt es? Wohin können sich Familien in 
Krisen oder finanziellen Notlagen wenden? 
 
Im Familien Guide finden (werdende) Mütter und Väter kompakt und 
verständlich erklärt die Unterstützungsmaßnahmen und Serviceangebote des 
Bundes für Familien. 
Die Neuauflage berücksichtigt unter anderem die jährliche Valorisierung der 
Familienleistungen oder auch veränderte Rahmenbedingungen.  
Alle von der Erhöhung umfassten Familienleistungen und steuerlichen 
Begünstigungen sind in der Broschüre gekennzeichnet.    
 
Der Familien Guide ist kostenlos beim Gemeindeamt erhältlich.  

 
 
 
 
 

 
 

7000  Eisenstadt, Hartsteig 2 
     Tel.:02682/63620 

                     E-Mail: office@bzgv.at 

 
 

Sicherheitstipp Feber:  

 
Das Thema Blackout gewinnt zunehmend an Bedeutung. Doch warum ist das so? 
 
Grund ist, dass das österreichische Stromnetz in ein europäisches Stromverbundnetz eingebunden 
ist.  Dabei muss - vereinfacht gesagt - immer genau so viel Strom produziert werden, wie gleichzeitig 
verbraucht wird. Strom und Netz sind weder dehnbar, noch können sie sich zusammenziehen. 
 
Kommt es nun aus verschiedenen Gründen wie technischen Gebrechen, elementaren Naturereignissen 
oder aber auch durch Terroranschläge bzw. Cyberangriffe zu einem Ungleichgewicht zwischen  
Erzeugung und Verbrauch, kann das ein Auslöser für ein Blackout sein. 
Da bei einem Blackout das gesamte Bundesgebiet, vielleicht sogar mehrere Länder betroffen sind, ist mit 
umfangreicher staatlicher Unterstützung keinesfalls zu rechnen. Daher sollte sich jedermann selbst auf  
ein solches Szenario vorbereiten und sinnvoll bevorraten. 
 
Es empfiehlt sich, die Vorsorge mit Speisen und Getränken für 14 Tage zu planen. 
Die Bevorratung sollte unbedingt praxisgerecht erfolgen. Suchen Sie sich 
dazu in einem Lebensmittelgeschäft Nahrungsmittel aus, die eine lange 
Mindesthaltbarkeitsdauer aufweisen, wie bspw. Konservendosen, 
Gemüse im Glas, Teigwaren, Reis oder Salat im Glas. Wählen Sie 
Lebensmittel, die Sie mögen und ohnehin auch im normalen Alltag immer 
wieder essen. Überlegen Sie sich dann eine Art „Speiseplan“ für 14 Tage 
für sich und Ihre Familie, so kommen Sie automatisch zu den richtigen 
Mengen. Diese werden einmal eingekauft, eingelagert und jedes 
Lebensmittel wird mit seinem Haltbarkeitsdatum in eine Liste eingetragen. 
Die Liste wird periodisch kontrolliert, jene Lebensmittel, die demnächst 
ablaufen, werden verbraucht und wieder nachgekauft.  
Es entsteht also nur einmal die Arbeit, den Vorrat anzulegen, danach fließen die Lebensmittel in den 
normalen Haushaltsverbrauch ein und Ihre Bevorratung ist immer aktuell. Vergessen Sie bei der 
Bevorratung auch nicht auf Ihre Haustiere! 
 

FamilienGuide 

Zivilschutzverband 

mailto:office@bzgv.at


Schaffen Sie nun noch die Möglichkeit, die Lebensmittel verkochen zu können. Das kann mit ohne-
hin vorhandenen Grillern oder alternativ mit Campingkochern passieren (Achtung auf den Brandschutz!). 
 
Unverzichtbar ist weiters ein Vorrat an Hygieneartikel und Medikamenten. Jene Medikamente, die in 
jede Hausapotheke gehören, wie bspw. Schmerzmittel, fiebersenkende Tabletten, Medikamente gegen 
Durchfall, Erbrechen und Übelkeit, hat man üblicherweise ohnehin zu Hause. Wichtig ist darüber hinaus  
ein ausreichender Vorrat jener Tabletten, die einem vom Arzt zur regelmäßigen Einnahme verschrieben 
wurden. 
 
An technischen Mitteln sollten Sie unbedingt über ein Batterie- oder Kurbelradio verfügen, damit via 
Radio Informationen über den weiteren Verlauf des Blackouts eingeholt werden können. Zusätzlich sind 
alternative Beleuchtungsmittel wie batteriebetriebene Taschenlampen, Kurbellampen oder eventuell 
Solarlampen ebenfalls sehr wichtig. Natürlich erfüllen auch Kerzen und Zünder den Zweck, hier muss  
man aber besonders achtsam hinsichtlich des Brandschutzes sein. In einer Ausnahmesituation agiert 
man möglicherweise weniger besonnen, dazu kommt der Faktor, dass durch den Ausfall der Telefone die 
Feuerwehr nicht rasch verständigt werden kann. Ebenfalls empfiehlt sich ein kleiner Bargeldvorrat (in 
kleinen Scheinen und Münzen). Es kann übrigens nach einem Blackout länger dauern, bis Bankomaten 
wieder funktionieren! 
 
Möchten oder können Sie nur wenig persönliche Energie in Bevorratung und Vorsorge stecken, können 
natürlich auch fix fertige Notfallboxen erworben werden. Diese sollten Sie aber jedenfalls dahingehend 
überprüfen, ob sie für Ihren Bedarf auch passend sind und jedenfalls mit dem, was noch fehlt, ergänzt 
werden. 
 
Ist der Strom grundsätzlich wieder verfügbar, bedeutet das noch lange nicht, dass auch wieder alles 
funktioniert. Ab dem Zeitpunkt, wo der Strom wieder fließt, kann es jedenfalls noch Tage bis hin zu 
Wochen dauern, bis alles wieder so funktioniert, wie wir es gewohnt sind.  
Eine sinnvolle Bevorratung zahlt sich also jedenfalls aus und kann auch für andere Krisen-
situationen von großem Vorteil sein! 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


